
 

 

 

An das 
Amt der Steierm. Landesregierung 
Abteilung 6 – Bildung und Gesellschaft 
FA Berufsbildendes Schulwesen 
Trauttmansdorffgasse 2 
8010 Graz 
 
 
 

8011 Graz 
Körblergasse 23, Postfach 663 

www.lsr-stmk.gv.at 
DVR: 0064360 

 
Parteienverkehr: 

Montag-Freitag: 8.30 – 12.00 Uhr 
 

Sachbearbeiterin:  Barbara Meixner  
Tel.: 05 0248 345 / 179 
Fax: 05 0248 345 / 072 

E-Mail: barbara.meixner@lsr-stmk.gv.at 

GZ.: XUu1/31-2017 Graz, am 31.01.2018 
Entwurf der Verordnung der Steiermärkischen 
Landesregierung über die Festsetzung der 
Schulsprengel der Landesberufsschulen; 
BEGUTACHTUNG 
 
 
 
Der Landesschulrat für Steiermark stimmt dem übermittelten Entwurf der Verordnung der Steiermärkischen 
Landesregierung über die Festsetzung der Schulsprengel der Landesberufsschulen grundsätzlich zu. 
 
Bei der Änderung der Schulsprengel für die Lehrberufe „Metalltechnik – Hauptmodul Werkzeugbautechnik“, 
„Metalltechnik – Hauptmodul Stahlbautechnik“ und „Metallbearbeitung“ sollte in den Erläuterungen angeführt 
werden, dass diese Änderung mit dem Schuljahr 2018/19 beginnend mit der ersten Schulstufe umgesetzt wird. 
 
Weiters könnte betreffend die geplanten Sprengeländerungen der Grazer Landesberufsschulen auch eine 
Anpassung der Bezeichnungen (Nummerierung) der Schulen vorgenommen werden. Der Landesschulrat für 
Steiermark schlägt folgende Umbenennung vor: 
 
Landesberufsschule Graz 7 in Landesberufsschule Graz 1 
Landesberufsschule Graz 8 in Landesberufsschule Graz 2 
Landesberufsschule Graz 6 in Landesberufsschule Graz 3 
Landesberufsschule Graz 4 behält ihre Benennung. 
 
Die Stellungnahme der Schulaufsicht ist angeschlossen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Für die Bildungsdirektorin: 
 

Mag. Fresner 
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